
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle Rechte vorbehalten. Dieses Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich 

geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist 

ohne schriftliche Zustimmung de r IGES Institut GmbH unzulässig und str afbar. Das gilt 

insbesondere für Vervielfältigungen, Mikroverfilmungen, Übersetzungen und die Ei n-

speicherung in elektron ische Systeme. 



 

Szenario A  liegt die Leitidee zugrunde, die faktische Ausgestaltung des 

Sicherungsanspruchs fachlich kompetenten Leistungserbringern der Pr i-

märversorgung zu übertragen. Die Primärversorger übernehmen für die 

eingeschriebenen Versicherten die Budgetverantwortung. Gleichzeitig hat 

sich ein intensiver Wettbewerb zwischen Krankenkassen und Versor-

gungsanbietern etabliert, der das System steuert.  

 

Die Primärversorgungszentren (PVZ) konnten sich durchsetzten , da auf-

grund des Gesundheitsfonds nach einiger Zeit alle Kassen gezwungen 

waren, einen Zusatzbeitrag zu erheben. Die Einschreibung in ein PVZ er-

möglicht den Versicherten eine Reduktion der Zusatzbeiträge. Neben der 



Wahl unterschiedlicher PVZ -Versorger können die Versicherten aber auch 

weiterhin in der Regelversorgung verbleiben. Die PVZ haben sich aus un-

terschiedlichen Sektoren und Betriebsformen heraus entwickelt und 

zeichnen sich durch eine stringente Steuerung der Versorgungsprozesse 

insbesondere der sekundären (Fachärzte) und tertiären (Krankenhaus) 

Versorgungsebenen aus. Die PVZ haben ein professionelles, medizinisches 

und ökonomisches Management. Die Weiterentwicklung des Sicherung s-

anspruchs liegt institutionell zwar in den Händen des GBA, faktisch h a-

ben aber die PVZ-Versorger sehr hohe Anreize, keine nutzlosen oder un-

wirtschaftlichen Verfahren einzusetzen. Größere PVZ-Ketten führen die s-

bezüglich sogar eigene Bewertungen durch. 



 

Szenario B liegt die Leitidee zugGrunde, das GKV -Leistungspaket in ei-

nen Basisleistungskatalog umzuwandeln. Dessen Ausgestaltung erfolgt 

durch Kosten-Nutzen -Analysen mit gesetzlich festgelegtem Kosteneffek-

tivitätskriterium. Ausgeschlossene Leistungen sind zugänglich durch 

steuerlich geförderte private Zusatzversicherungen und F estzuschuss-

System. 

 

Der Basisleistungskatalog wird durch gesetzliche Krankenversicherungen 

im so genannten Gemeinschaftstarif versichert. Die Beiträge sind ein-

kommensabhängig, und es besteht eine allgemeine Versicherungspflicht. 

Ein morbid itätsorientierter Risikostrukturausgleich ist umgesetzt, jedoch 

nicht der Gesundheitsfond. Um im Gemeinschaftstarif eine gleichmäßige 

flächendeckende Versorgung zu gewährleisten, wurde der Leistungs - und 

Vertragswettbewerb zwischen den Krankenkassen und den Leistungsan-

bietern zurückgefahren. Die Steuerung der Ausgabenentwicklung findet 



über Budgets statt. Die gesetzlich vorgeschriebene Qualitätssicherung 

wurde ausgebaut. Neue Leistungen, die aufgrund fehlender Studiene r-

gebnisse noch keiner Kosten-Nutzen -Bewertung unterzogen wurden oder 

solche, die das Kosteneffektivitätskriterium nicht erfüllen, können über 

Individ ualtarife freiwillig bei pri vaten Krankenversicherungen versichert 

werden. Die Tarife werden staatlich gefördert. Darüber hinaus erhalten 

die Versicherten Festzuschüsse in der Höhe der entsprechenden Leistung 

im Gemeinschaftstarif. Im Gegensatz zum Gemeinschaftstarifsektor gibt es 

im Individualversicherungsbereich keine Regulierungen, z.B. können die 

Versicherungen Verträge mit Herstellern schließen. Verbraucherschutzor-

ganisationen informieren über ausgeschlossene Leistungen und verglei-

chen die Individualtarife.  



 

Szenario C liegt die  Leitidee zu Grunde, dass sich die Ausgestaltung des 

gesetzlich garantierten Sicherungsanspruchs aus dem Zusammenspiel von 

Nachfrage der Versicherten und Angeboten der Versicherungsunterne h-

men ergibt. Das Gesundheitssystem ist weitgehend liberalisiert. Zur  Siche-

rung der Funktionsfähigkeit ist ein morbiditätsbezogener Risikostruktu r-

ausgleich implementiert.  

 

Die gesetzliche Krankenversicherung in ihrer heutigen Form wurde übe r-

führt in ein privatwirtschaftliches Versicherungssystem mit allgemeiner 

Versicherungspflicht und Kontrahierungszwang. Die Versicherungen e r-

heben Pauschalprämien, die sich je nach Unternehmen und gewähltem 

Tarif unterscheiden. Geringverdiener erhalten Prämiensubvention aus 

Steuermitteln. Der morbiditätsorientierte Risikostrukturausgleich verhi n-

dert Risikoentmischung und setzt Anreize zur Wirtschaftlichkeit. Der g e-

setzliche Sicherungsanspruch, den die Unternehmen abzudecken haben, 


